
D i e voraussichtliche Entwicklung der Schweine

produktion 

Die hohen Erzeugerpreise für Schlachtschweine 
lassen erwarten, daß die im Rahmen der Mastaktion 
gebotene Möglichkeit der Intensivierung weitgehend 
ausgenützt wird. Dadurch wird zunächst eine ver
stärkte Nachfrage nach Ferkeln einsetzen, so daß 
der überhöhte Ferkelpreis vermutlich auch bei wach
sendem Ferkelangebot zunächst noch gehalten wer
den kann. Die Preiskonjunktur der Ferkelzucht wird 
jedoch nach einiger Zeit abklingen und einer Preis
konjunktur der Schweinemast Platz machen, die, 
gleichbleibende Schweinepreise vorausgesetzt, umso 
rentabler wird, je mehr die überhöhten Ferkelpreise 
auf ein normales Maß reduziert werden. Der erhöhte 
Preisanreiz wird der Schweinemast einen weiteren 
Auftrieb verleihen, so daß bei ausreichenden Futter
mittel Importen voraussichtlich bereits in einem Jahr 
mit einer bedeutend besseren Schweinefleischver
sorgung der städtischen Bevölkerung gerechnet 
werden kann. 

Es darf indessen nicht übersehen werden, daß 
eine übermäßige Preiskonjunktur in der Schweine
haltung auch entscheidende Nachteile aufweist. Nicht 

nur daß die übrige Viehzucht zu Gunsten der 
Schweinemast vernachlässigt wird, birgt sie auch 
die Gefahr einer Überkonjunktur, der später zwangs
läufig ein Produktionsrückschlag folgen muß. Die 
offiziellen Schweineneischpreise liegen bereits heute 

' nur noch werisig unter den Schwarzmarktpreisen« 
so daß sich die Bewirtschaftung bereits bei einer 
verhältnismäßig kleinen Angebotssteigerung erübri
gen dürfte. Eine weitere Zunahme des Angebotes 
müßte vor allem dann, wenn sie stoßartig erfolgt, 
zu einem stärkeren Rückgang der Schweinepreise 
führen, der auch die auf hohe Schweinepreise ein
gestellte Produktion beeinträchtigen würde. Es wäre 
daher durchaus möglich, daß der gegenwärtige starke 
Preisanreiz die Ursache für spätere Produktions
schwankungen nach dem Muster des „Schweine
zyklus" wird. Unter diesen Umständen fragt es sich, 
ob nicht auf längere Sicht gesehen eine geringere 
Erhöhung des Preises! für Schweinefleisch vorteil
hafter gewesen wäre. Der Produktionsanreiz wäre 
dann zwar geringer gewesen, der Vorteil einer auf 
längere Sicht stetigen Aufwärtsentwicklung der 
Schweinezucht hätte jedoch den Nachteil einer etwas 
langsameren Aufzucht mehr als wettgemacht. 

Zur Kommerzialisierung der österreichischen Bundesbahnen 

Die österreichischen Bundesbahnen sind seit 
Kriegsende stark passiv. Der Betriebsabgang (Defizit 
in "der laufenden Gebarung) stieg von 168 Mill. S 
im Jahre 1946 auf 292 Mill. S im Jahre 1947 
und 375 Mill. S im Jahre 194S. Für das Jahr 
1949 erwartet man sogar ein Defizit von 450 Mill. S, 
das selbst durch die beachtlichen Tariferhöhungen des 
dritten Prfeis-I*ohn- Abkommens (die Gütertarife 
"wurden bekanntlich um 7 6 * 3 u n d die Personentarife 
um 25 % erhöht) nur unbedeutend vermindert 
werden dürfte, da gleichzeitig die Kosten des Bahn
betriebes (erhöhte Kohlen- und Strompreise, höhere 
Löhne und Gehälter, 13. Monatsgehalt) stark ge^ 
stiegen sind. 

Angesichts des hohen Defizits, das dem Fiskus 
und damit am Ende den Steuerzahlern jährlich hohe 

1 finanzielle Lasten aufbürdet, wird vielfach die Forde-
ijpng nach einer „Kommerzialisierung" der Bundes
bahnen erhoben. Die seit 1945 bestehende „unmittel

bare" Verwaltung 1 ) solle aufgehoben und dafür ein 
selbständiger Wirtschaftskörper („mittelbare" Ver
waltung) geschaffen werden, der nach „kaufmänni
schen Grundsätzen" zu führen sei. Man verspricht 
sich davon eine wirtschaftlichere Betriebsführung 
und eine bedeutende Verringerung, wenn nicht gar 
die vollständige Beseitigung des Betriebsdefizits. Die 
Entscheidung für einen selbständigen Wirtschafts
körper „Österreichische Bundesbahnen" ist jedoch 

1) Mittelbare V e r w a l t u n g liegt dann vor, wenn 

die L e i t u n g einem besonderen, autonomen Wfirtsichafts-

körper übertragen, ist. I m unmittelbaren S y s t e m dagegen 

sind die Staatsbahnen direkt der Hohei tsverwal tung ein-

TjeoTdiiqCr - !Das - Behördenüberlei tungsgesetz v o m 20. Juli 

1945 führte die unmittelbare V e r w a l t u n g der Bundesbahnen 

ein, w i e sie v o r 1923 bestanden hat. D i e Möglichkeit , die 

Bundesbahnen zu einem späteren Zeitpunkt in einen selb

ständigen Wir tschaf tskörper umzuwandeln, w u r d e jedoch 

offen gelassen. B is dahiin hat die dem Verkehrsminister ium 

angegliederte Geneialdirektion die Staatsbanken nach kauf

männischen Grundsätzen zu führen. 

34* 
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durchaus nicht so eindeutig, wie ihre Verfechter 

meist annehmen. Im folgenden wird versucht, die 

grundsätzliche Problematik der Betriebsführung von 

Staatsbahnen zu beleuchten und aufzuzeigen, wie 

weit eine Autonomie der Bundesbahnen unter 

gesamtwirtschaftlichen Aspekten zweckmäßig er

scheint. 

Die grundsätzliche Problematik 

Bahnen sind konjunkturempfindliche Betriebe, 
die in hohem Maße den Schwankungen des Wirt
schaftsablaufes sowie einer wachsenden Konkurrenz 
anderer Verkehrsmittel ausgesetzt sind. Sie müssen 
daher grundsätzlich nach anderen Gesichtspunkten 
und in einem anderen Geiste geführt werden als die 
allgemeine Hoheitsverwaltung. Der lange Instanzen
weg, die bürokratische Umständlichkeit, die starre 
Gebundenheit an die im Budget veranschlagten Aus
gaben sowie der eher zu einer ruhigen und gleich
förmigen Beschäftigung neigende Beamtentyp mögen 
dort am Platze sein, wo nur verwaltet wird. In einem 
Wirtschaftsbetrieb indessen, der Initiative, Elasti
zität und Anpassung an Schwankungen der Markt
verhältnisse, also rasches, verantwortungsbewußtes 
Handeln erfordert, müssen die der öffentlichen Ver
waltung eigentümlichen Wesensmerkmale zwangs
läufig hinderlich, wenn nicht gar lähmend wirken. 
Dazu kommt der bei -unmittelbarer Verwaltung oft 
verhängnisvolle Einfluß politischer Parteien oder 
regionaler Körperschaften, der die Schlagkraft und 
Wendigkeit der Bahnen ebenso hemmt wie ein über
triebener Bürokratismus 1). Die Folgen sind eine un
wirtschaftliche Betriebsführung, die mit stark über
höhten Kosten arbeitet. Die hohen Kosten des Bahn
betriebes'sind dann entweder die Ursache bedeutender 
Defizite, die vom Steuerzahler getragen werden 
müssen, oder von außerordentlich hohen Tarifen, die 
sowohl die Entwicklung der Wirtschaft im Inneren 
als auch ihre Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem 
Auslande beeinträchtigen. 

Auf den ersten Blick scheint es am besten, allen 
diesen Gefahren dadurch zu begegnen, daß man die 
Bahnen mit weitgehender oder völliger wirtschaft
licher und rechtlicher Selbständigkeit ausstattet und 
sie nach rein kommerziellen Grundsätzen führt. Da-

rungspflicht. Eine „nationale" Verkehrspolitik, die 
neben wirtschaftlichen auch politische, soziale und 
soziologische Gesichtspunkte zu berücksichtigen hat, 
könnte daher nur durch eine den Gesamtinteressen 
dienende BetriebspoHtik der Bundesbahnen verwirk
licht werden. Überläßt man die Balmen jedoch einer 
rein kommerziellen Geschäftsführung, so besteht die 
Gefahr, daß sie ihre Monopolstellung ausnützen und 
alle nicht kommerzieJlen Gesichtspunkte zum Schaden 
der Gesamtheit vernachlässigen. Dies gilt insbeson
dere für die Tarifpolitik. Die Höhe und die Staffe
lung der Eisenbahntarife ist für den Standort der 
Betriebe, für die Entwicklung ganzer Wirtschafts
zweige und Wirtschaftsgebiete von so entscheidender 
Bedeutung 2), daß die Tarifgestaltung nicht einer 
bloß kommerzielle Erfolge anstrebenden Geschäfts
führung übertragen werden kann. Die Verstaat
lichung der Bahnen verlöre jeden Sinn, wenn sie die 
gleiche Geschäftspolitik verfolgten wie private 
Monopolunternehmungen, öffentliche Interessen also 
reprivatisiert würden. 

Die Vor- und Nachteile, die sowohl eine selb
ständige Geschäftsführung als auch eine der Hoheits
verwaltung angegliederte und dem Weisungs- und 
Aufsichtsrecht der Regierung und des Parlamentes 
unterworfene Leitung aufweisen, legen es nahe, ein 
Kompromiß zwischen den beiden Verwaltungsformen 
zu suchen. Der Staat muß einerseits auf die Bahn so 
weit Einfluß nehmen können, daß die Belange einer 
„nationalen" Verkehrspolitik gewahrt bleiben 3), er 
muß jedoch andererseits, der Eeitung der Bahnen 
so viel Selbständigkeit und Beweglichkeit lassen, 
daß sie wirtschaftlich geführt werden können. 

Aus dieser grundsätzlichen Problematik haben 
sich in den einzelnen Staaten mannigfache juristische 
und organisatorische Formen der Staatsbahnen her-, 
ausgebildet, die jedoch alle auf einen, dem wirt
schaftspolitischen System (freie Wirtschaft, gelenkte 
Wirtschaft oder Planwirtschaft) und den besonderen 
verkehrsgeographischen Verhältnissen eines Eandes * 
angepaßten Mittelweg zwischen völliger Freiheit und 
Eigenverantwortlichkeit der Staatsbahnleitung einer
seits und starrer Eingliederung in die Hoheitsverwal-

a ) E i n e stärkere Ä n d e r u n g der T a r i f e w ü r d e z. B-

Standortbedingungen grundlegend verschieben und erhell 

Hohe Anpassungsschwierigkeiten auslösen, da der eüup-3^;') 

g e g e n b e s t e h e n a b e r g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e - B e d e n t o ^ ^ ^ f 1 1 1 ^ S t a n d o r t e i n e s Betriebes oder eines W i r t e c h ^ 

Die Bundesbahnen sind das weitaus wichtigste Ver
kehrsmittel und das einzige mit unbedingter Beförde-

z w e i g e s meist nui unter großen Verlusten geändert wK4te9.-l 
kann. 

*) In den meisten Eisenbahngesetzen finden sich daher 

Best immungen, die die Betrauung führender politischer 

Persönlichkeiten mit 

balmen verbieten. 

leitenden Funktionen in den Staats-

3 ) E s muß allerdings vermerkt werden, daß 

Postulate einer „nationalen" VerkehrspoUtik m e i s t . J 

schwömmen und umstritten sind. V i e l f a c h verbergen^ 

unter dem S c h l a g w o r t nur die besonderen Interesse 

st immter Bevölkerungsgruppen, die mit H i l f e eines 

Hellen Interventionismus Sondervortei le erlangen wolle?? 
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tung und weitgehender parlamentarischer Kontrolle 

der Geschäftsgebarung andererseits hinauslaufen 1). 

„Finanziell-wirtschaftliche" oder „formal-juristische" 

Autonomie 

Der Forderung nach einer beweglichen kommer
ziellen Betriebsführung bei gleichzeitiger Wahrung 
gesamtwirtschaftlicher Interessen kann sowohl durch 
eine mittelbare als auch durch eine unmittelbare Ver
waltung der Staatsbahnen entsprochen werden. 
Wird eine juristische Körperschaft („mittelbare 
Verwaltung") geschaffen, so müßte ihre wirtschaft
liche Selbständigkeit in entscheidenden Punkten — 
wie etwa in der Tarif- und Besoldungspolitik — 
stark eingeschränkt werden. Behält man jedoch die 
unmittelbare Verwaltung bei, so.könnten die Nach
teile dieses Systems dadurch gemildert werden, daß 
der Leitung der Bahnen weitgehend wirtschaftliche 
Selbständigkeit- und Dispositionsfreiheit eingeräumt 
wird. Im ersten Fall spricht man von „formal-juristi
scher" Autonomie und im zweiten Fall, von „wirt
schaftlich-finanzieller" Autonomie. Von diesen bei
den Formen, die beide so> ausgestaltet werden können, 
daß entweder die Selbständigkeit der Bahnen oder 
abef die staatliche Aufsicht überwiegt 2), scheint 
unter den bestellenden österreichischen Verhältnissen 
die „wirtschaftlich-finanzielle" Autonomie unter Bei
behaltung der unmittelbaren Verwaltung die zweck
mäßigere zu sein. ; 

- Gegen eine „formal-juristische" Autonomie der 
ÖBB. spricht vor allem, daß sie auch bei wirtschaft
licher Betriebsführung in absehbarer Zeit kaum in 
der Lage sein werden, sich finanziell selbst.zu er
halten. Das Unvermögen der. Bundesbahnen, ihre 
Selbstkosten zu decken, ist hauptsächlich auf die un
günstigen verkehrsgeographischen Verhältnisse der 
österreichischen Wirtschaft zurückzuführen, wie auf 
die relativ geringe Bevölkerungs- und Wirtschafts
dichte, die großen Höhenunterschiede des Terrains, 

1 ) E i n Aufsicl i tsrat des Staates besteht auch in 

Ländern mit Pr ivatbahnen. E s erstreckt sich vorwiegend 

auf „ B a u und B e t r i e b " (Sicherheit, Verkehrsanforderungen, 

Genehmigung v o n Neubauten oder St i l legung alter L in ien) , 

das Tar i fwesen und die Ü b e r w a c h u n g der Geschäftsführung 

sowie der F inanzgebarung. 
2 ) E s ist durchaus möglich, das jurist isch selbständige 

jBahnen weniger wirtschaft l iche Handlungsfreiheit besitzen 

jals solche, die unmittelbar dem staatlichen Hoheitsbereich 

. ^ g e g l i e d e r t sind. So besitzen die Schweizer Bundesbahnen-

formell keine Autonomie, da sie v o n Behörden (General-

fhrektion, Kreisdirekt ion) verwaltet werden, wirtschaft l ich 

FQgegen ein hohes M a ß von Selbständigkeit . D e m g e g e n -

| G e r h a t t e z. B . die Ö B B . v o r 1938, obwohl sie als j u r i -

-,; _sche Körperschaft konstituiert war , bedeutend w e n i g e r 

wirtschaftliche Selbständigkeit , da sie einer umfangreichen 

g&atsaufsicht unterlag. 

den kosten steigernden Gebirgs Charakter, die gebiets
weisen zivilisatorischen Unterschiede und die geringe 
Verkehrsdichte zwischen landwirtschaftlichen und in
dustriellen Gebieten 3). Dazu kommen die hohe Zins
last, die die Bundesbahnen tragen müßten, falls sie 
finanziell unabhängig geführt werden sollen, und der 
riesige Investitionsbedarf für die dringende Erneue
rung des überalterten Fahrparkes, die Wiederherstel
lung der zerstörten Hochbauten, Strecken und 
Brücken sowie für die Elektrifizierung, der durch 
kommerzielle Anleihen finanziert werden müßte. 

Die Gestehungskosten des 'Bahnbetriebes können 
auch deshalb nicht voll gedeckt werden, weil*die 
Monopolstellung der Bahnen durch die Konkurrenz 
der Straße beeinträchtigt, nicht voll ausgenützt und 
die Tarife nicht bis zum betriebswirtschaftlichen 
Optimum erhöht werden können. Einer auf die Maxi-
mierung der Verkehr semnähmen ausgerichteten 
monopolistischen Tarifpolitik ständen auch sonst 
ernste volkswirtschaftliche Bedenken entgegen. Die 
Staatsbahnen werden daher auch in Zukunft unver
meidlich mit einem Defizit arbeiten, das vom Staat 
und damit von den Steuerzahlern gedeckt werden 
muß. Seine volkswirtschaftliche Rechtfertigung liegt 
einmal darin, daß auch die,übrigen Verkehrsmittel 
in verschiedenster Weise, meist versteckt, aus all
gemeinen Steuermitteln subventioniert werden (Bau 
und Erhaltung von . Landstraßen, Wasserstraßen, 
Hafenanlagen und Flugplätzen aus öffentlichen 
Mitteln). Die' Forderung nach finanzieller Selbst
erhaltung der Bahnen liefe daher auf eine willkür
liche Diskriminierung zu ihren Ungunsten hinaus. 
Zum anderen ist zu berücksichtigen, daß gerade im 
Verkehrswesen der allgemeine Ökonomische Grund
satz, daß die Kosten einer Leistung von jenen ge
tragen werden sollen, die sie beanspruchen, nur be
schränkt Gültigkeit hat 4 ) . 

3 ) D i e Bundesbahnen arbeiteten daher sowohl unter 

der unmittelbaren V e r w a l t u n g v o n 1876—1923 als auch 

unter der mittelbaren v o n 1923—1938 fast durchwegs mit 

Defizit . I m Jahre 1930 w a r e n sie s o g a r außerstande, die 

gegenüber 1947 wesentlich niedrigeren Personalkosten z u 

decken, so daß die Pensionsbezüge v o m B u n d übernommen 

werden mußten. A u c h die österreichischen Pr ivatbahnen 

v o r 1876. w a r e n viel fach auf staatliche Garantievorschüsse 

angewiesen, die oft die Häl f te des Aktienkapitals erreichten 

und schließlich den Anstoß z u r Verstaat l ichung gaben 

(Sequestrationsgesetz v o m 14. D e z e m b e r 1877). 

— O h n e - a u f " " d i e subtile P r o b l e m a t i k des K o s t e n 

deckungsprinzips im V e r k e h r näher einzugehen, sei hier 

nur auf das in der theoretischen^ Nationalökonomie unter 

dem Begr i f f „social economies" bekannte Phänomen hin

gewiesen, daß es neben den in den Wirtschaftsrechnungen 

der Betr iebe aufscheinenden K o s t e n und E r t r ä g e auch 

„ s o z i a l e " K o s t e n und E r t r ä g e gibt . D i e s e werden z w a r in 

den Kalkulat ionen der Betr iebe nicht erfaßt, müssen jedoch 
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Bei einer menr oder minder starken finanziellen 

Abhängigkeit der Staatsbahnen von der Hoheits

verwaltung ist eine „formal-juristische" Auto

nomie problematisch. Abgesehen davon, daß eine 

juristische Verwaltungs autonom ie sinngemäß die 

finanzielle Selbstverwaltung einschließt, hat sie 

vor allem den Nachteil einer Doppelgeleisigke.it der 

Verwaltung. Der Staat kann die Bundesbahnen nur 

dann subventionieren, wenn er sich davon überzeugt, 

daß das Defizit tatsächlich unvermeidlich ist. Dazu 

gehört jedoch ein umfangreicher Kontrollapparat — 

etwa in Form einer eigenen Abteilung im Verkehrs-

ministerium — , der neben der selbständigen Direk

tion der Bundesbahnen bestehen müßte und dessen 

Aufgabe es wäre, die staatlichen Interessen gegen

über der selbständigen Bundesbahn Verwaltung wahr

zunehmen. 

Hingegen wäre eine „finanziell-wirtschaftliche" 

Autonomie der Staatsbahnen, die sich bereits in 

anderen Staaten bewährt hat, wohl zu erwägen. Ihr 

Wesen besteht, wie bereits kurz angedeutet wurde, 

darin, daß der Verwaltung der Bundesbahnen eine 

Sonderstellung im Gefüge der allgemeinen Staats

verwaltung mit weitgehender Selbständigkeit und 

Eigenverantwortlichkeit eingeräumt wird, ohne sie 

ganz aus dem staatlichen Bereich zu lösen. Da die 

unmittelbare Staatsaufsicht weiter besteht, kann die 

bei einer eigenen juristischen Körperschaft notwen

dige Doppelgel eisigkeit der Verwaltung vermieden 

werden. Die für einen Wirtschaftsbetrieb notwendige 

Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit wird da

durch gewährleistet, daß der Leitung der Staats

bahnen vor allem in der Personalpolitik, in der Füh

rung des laufenden Bahnbetriebes und in technischen 

Belangen weitgehende Dispositionsfreiheit zugestan

den wird. Die Leitung der Staatsbahnen kann unab

hängig von den für die, übrigen Staatsbeamten gelten

den Vorschriften und unbelastet von politischen Er

wägungen Bedienstete befördeni, versetzen, entlas

sen und neu einstellen, und sich auf diese Weise einen 

leistungsfähigen Beamtenkörper schaffen, der den 

kommerziellen und technischen Anforderungen eines 

Wirtschaftsbetriebes gewachsen ist Gleichzeitig ge

nießt sie größte Freizügigkeit in der Führung des 

laufenden Betriebes. Es ist ihr gestattet, den Vor

anschlag, zumindest soweit er die laufende Gebarung 

betrifft, zu ändern und die einzelnen -Reehnu-ng-s-

bei einer volkswirtschaft l ichen Betrachtung ebenso berück

sichtigt werden w i e jene. 

ansätze so zu verschieben, wie es die konkrete Wirt

schaftslage erfordeit. Schließlich wird durch die 

Entscheidungsfreiheit in technischen Belangen er

reicht, daß für die Rationalisierung und Modernisie

rung des Betriebes allein fachliche Gesichtspunkte 

ausschlaggebend sind. 

Die Selbständigkeit in der Wirtschaftsführung 

findet ihre Korrelation in einer von der starren 

kameralistischen Staatsrechnung losgelösten Wirt

schaftsrechnung. Die Bahn wird dadurch in die Lage 

versetzt, nach kaufmännischen Grundsätzen geglie

derte Jahresabschluß- sowie Gewinn- und Verlust

rechnungen zu erstellen und ihr Rechnungswesen so 

auszubauen, wie es für eine sorgsame Kontrolle der 

Betriebsgebaruug erforderlich äst. 

Für die organisatorische Form einer derartigen 

finanziell-wirtschaftlichen Autonomie bestehen viel

fältige Möglichkeiten. Ein Vorbild für eine zweck

mäßige Organisation bieten die Schweizer Bundes

bahnen. Ihre Geschäftsleitung, bestehend aus drei 

General- und drei Kreisdirektoren, wird vom Bun

desrat eingesetzt und ist für die Auswahl und Be

förderung des Personals sowie für die kommer

zielle und technische Leitung verantwortlich. Der mit 

Aufsichtsfunktionen betraute Bundesrat (bzw. das 

Eisenbahn-Departement) genehmigt das Budget und 

wahrt die öffentlichen Interessen in der Tarif-

und Besoldungspolitik. Eine Gegenüberstellung 

der Verkehrsdaten der schweizerischen und der 

österreichischen Bundesbahnen zeigt trotz dem be

schränkten Erkenntniswerte eines Vergleiches von 

Betrieben, die unter völlig anders gearteten wirt

schaftlichen Bedingungen arbeiten, eindrucksvoll die 

Leistungsfähigkeit der Schweizer Bundesbahnen. 

Verkehrsdaten der Bundesbahnen 

in der S c h w e i z ') iu österreicb *) 

S t r e c k e n n e t z (km) 2.925 6,057 

d a v o n e l e k t r i s c h 2.807 1.001 

P e r s o n a l s t a n d 37-700 83.306 

B e f ö r d e r t e R e i s e n d e (1000) .212,990 78.636 • 

B e f ö r d e r t e G ü t e r t o n n e n (1000) 18.213 31.084 .' 

Z u g s k i l o m e t e r (1000) . . . . 57.152 4 3 . 0 8 8 ^ 

B e t r i e b s e i n n a h m e n 
in L a n d e s w ä h r u n g (looo) . 634.787 1,228.95°W"' 

B e t r i e b s a u s g a b e n ' 1 ^ 
in L a n d e s w ä h r u n g (1000) . 437.223 1,583-399^: !* 

*) D a t e n für das Jahr 1947 (ohne Privatbah»en :J||. 

Schmalspur) . — E ) Daten für das J a h r 1948; das Jahr_2|$j 
kann mit Rücksicht auf den Kol i lenmangel nicht z u r n j ? ! ^ 

gleich herangezogen _w_er_den, — 3 ) L a u f e n d e Gebarung-
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